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Geschätzte Zwingnerinnen und Zwingner  

Gemeinderat  

Wie schnell doch die Zeit vergeht und mit 
zunehmenden Alter scheint sich die Zeit-
empfindung zu beschleunigen. Nicht zu-
letzt aus dieser Erkenntnis heraus habe 
ich mich entschlossen, von meinen  m-
tern als Gemeindeprªsident und als Ge-
meinderat zur¿ckzutreten. Sieben faszi-
nierende Jahre liegen hinter mir, in denen 
wir als Behºrde gemeinsam einiges bewe-
gen konnten. Deshalb verlasse ich meinen 
Posten mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge.  
 
Das weinende Auge:  
 

¶ Muss sich von den Gestaltungsmºg-
lichkeiten innerhalb des Gemeinwe-
sens verabschieden 

¶ darf sich im Investitionsbereich von 
der steten Auseinandersetzung zwi-
schen Anforderung und Prioritªt - 
Wunschdenken -  und Kostenknapp-
heit definitiv verabschieden 

¶ muss sich von einem engagierten 
Mitarbeiterteam verabschieden.  

 
Das lachende Auge: 
 

¶ Freut sich auf die zweite Pensionie-
rung  

¶ freut sich auf eine Zeit mit weniger 
 ngsten und dem daraus resultie-
renden Druck 

¶ freut sich auf die gewonnene Zeit f¿r 
Familie und Hobbyôs. 

 
Insgesamt waren die sieben Amtsjahre 
eine spannende Zeit, in der einiges be-
wegt werden konnte, ich mºchte sie nicht 
missen. 
 
Damit ein fruchtbares Wirken ¿berhaupt 
mºglich ist, braucht es eine gute Organi-
sation, motivierte Amtskollegen und Mitar-
beiter in der Verwaltung.  
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen 
Ratskolleginnen und Ratskollegen, die 
mich auf meinem Weg begleitet und aktiv 
unterst¿tzt haben f¿r ihre Loyalitªt und die 
kritischen Diskussionen meinen besten 
Dank aussprechen.  

Unsere grossartige, direkte Demokratie 
mit dem lebendig praktizierten Milizsystem 
kennt oft abprupte Wechsel in den Gremi-
en, begleitet von stark wechselnden Fach-
kompetenzen f¿r die einzelnen Departe-
mente. Dies wirkt sich oft negativ auf die 
betroffenen Arbeitsgebiete aus mit teilwei-
se gravierenden Folgen f¿r Projektablªufe 
und Kosten. Meine Lehre daraus war die 
Sicherstellung von Kontinuitªt in den Pro-
jekt- und Verwaltungsablªufen, sodass die 
Leistungen jeweils zielorientiert und kos-
teneffizient abgewickelt werden konnten. 
Dazu tragen die Mitarbeiter der Verwal-
tung einen grossen Teil bei.  
 
Deshalb mºchte ich allen Verwaltungsan-
gestellten, die mich wªhrend meinen sie-
ben Jahren als Gemeindeprªsident beglei-
tet haben, f¿r die jederzeit gute Zusam-
menarbeit und Loyalitªt bestens Danken. 
 
Zuletzt, aber trotzdem von ganzem Her-
zen danke ich ihnen, liebe Zwingnerinen 
und Zwingner f¿r ihr Wohlwollen mir ge-
gen¿ber. Ich kenne das Zitat: ĂAllen Leu-
ten recht getan ist eine Kunst, die nie-
mand kannñ. Auch wenn diese Erkenntnis 
mir bei Entscheiden ab und zu als Trost 
herhalten musste, wusste ich doch weite 
Teile der Bevºlkerung hinter mir.  Die alte 
Devise, gemeinsam sind wir stark, packen 
wirôs an, soll weiterhin G¿ltigkeit haben. 
Dies mºchte ich meinen Nachfolgerinnen 
und Nachfolgern auf den Weg in die Zu-
kunft mitgeben. Daf¿r w¿nsche ich allen 
Beteiligten ein fruchtbares Wirken f¿r die 
Gemeinde Zwingen und f¿r die Zukunft 
alles Gute.  
 
Benno Jermann, Gemeindeprªsident 



3 

 

Herzlichen Dank  

Nach 7 Jahren als Gemeindeprªsident von 
Zwingen hat Benno Jermann seine Demis-
sion per 30. Juni 2015 eingereicht. 
 
Wir haben Benno Jermann als sehr um-
sichtigen, visionªren und engagierten Prª-
sidenten wahrgenommen, welcher sich 
stets zum Wohle der Gemeinde Zwingen 
eingesetzt hat. In den vergangen Jahren 
konnten unter seiner F¿hrung sehr viele 
und vor allem wichtige Projekte f¿r die Zu-
kunft von Zwingen realisiert werden. 
 
In Ăseinemñ letzten Projekt ĂZwingen sucht 
den Weg in die Zukunftñ wird momentan 
der Grundstein gelegt, damit Zwingen f¿r 
die Zukunft ger¿stet ist. Eine Gemeinde 
ohne Leitfaden, Konzepte und Ziele, wel-
che legislatur¿bergreifend verankert sind, 

kann langfristig gesehen ebenso wenig 
erfolgreich sein, wie eine Unternehmung 
welche keine Unternehmensziele hat oder 
nicht weiss mit welcher Strategie sie sich 
auf dem Markt positionieren soll.  
 
F¿r die sehr gute Zusammenarbeit mºchte 
ich mich im Namen des gesamten Perso-
nals der Gemeindeverwaltung Zwingen 
recht herzlich bei Dir bedanken. Wir w¿n-
schen Dir alles Gute und geniesse Deine 
Ă2. Pensionierungñ. 
 
Philipp Felber, Gemeindeverwalter 

Kurzvorstellung neue Gemeinderätin  

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von 
Zwingen 
 

Am 1. Juli 2015 beginnt f¿r mich die neue 
Aufgabe als Gemeinderªtin von Zwingen. 
Ich freue mich auf diese Arbeit. 
 

Ich bin 1952 in B¿sserach im Schwarzbu-
benland geboren, wo ich auch meine Kind-
heit und Schule verbrachte. Nach einer 
Lehre absolvierte ich auf dem zweiten Bil-
dungsweg die Matura und schloss an der 
Universitªt Basel mein Jus-Studium ab. 
Daneben verf¿ge ich ¿ber ein Nachdiplom-
studium Betriebswirtschaft und ein CAS in 
Counseling. Meine Laufbahn startete ich 
als Gemeindeverwalter-Stellvertreterin in 
Binningen und anschliessend als Gemein-
deverwalterin von Oberwil. Nach einer in-
tensiven und interessanten Zeit wechselte 
ich in das Volkswirtschaftsdepartement 
des Kantons Solothurn als Departe-
mentssekretªrin. Zum Abschluss meines 
beruflichen Lebenswegs leitete ich das 
zentrale Personalamt des Kantons Luzern. 
Nach meiner Pensionierung kehrte ich in 
meine alte Heimat zur¿ck und wohne nun 
seit zwei Jahren in Zwingen. 

Nebenberuflich war ich einige Jahre im 
Verwaltungsrat des Theaters Basel, Mit-
glied der Frauenzentrale BL sowie Pr¿-
fungsexpertin des KV Basel-Landschaft. 
 

Ich bin parteilos, wurde aber von der 
Christlich-demokratischen Volkspartei por-
tiert. Ich freue mich darauf, gemeinsam 
mit Ihnen, meiner Gemeinderatskollegin 
und meinen Gemeinderatskollegen sowie 
der Gemeindeverwaltung die Geschicke 
und die weitere Zukunft der Gemeinde 
mitgestalten zu kºnnen. Mit dem Projekt 
ĂZwingen sucht den Weg in die Zukunftñ 
werden spannende, herausfordernde und 
auch kontroverse Aufgaben auf uns alle 
zukommen. Ich werde mich f¿r eine at-
traktive Gemeinde mit guten Dienstleis-
tungen im Rahmen der finanziellen Mºg-
lichkeiten sowie f¿r eine gute regionale 
Positionierung der Gemeinde einsetzen. 
 
Gertrud Schaub, Gemeinderªtin 

Juni 2015 
Gemeinderat  
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Living Memory findet mit ăTransmissionò ihr Format 

Nach einer Vorbereitungszeit von gut ei-
nem Jahr findet Living Memory sein end-
g¿ltiges Format. Verbunden mit der Kon-
kretisierung des Projektes in den Gebªu-
den der Zwingner ĂPapiriñ drªngten sich 
Sicherheitsmassnahmen auf, deren Kos-
ten das zur Verf¿gung stehende Budget 
sprengen. Deshalb entschloss sich das 
Organisationskomitee f¿r eine Umsetzung 
ausserhalb des Fabrikareals, mit Blick auf 
dieses. Erfreulicherweise r¿ckt die be-
schlossene ĂTransmissionñ die ĂPapiriñ 
noch stªrker ins Zentrum. 
 
Heiner Leuthardt/hrl 

Auslºser f¿r Living Memory ist einerseits 
das 40jªhrige Bestehen des Schlossver-
eins Zwingen, das dieser im vergangenen 
Jahr beging. Andererseits wird demnªchst 
ein Grossteil der Gebªude der ehemaligen 
Papierfabrik Zwingen AG verschwinden, 
um Raum f¿r Wohnen und Gewerbe zu 
schaffen. F¿r den Schlossverein Zwingen 
war dies der Ausgangspunkt, um sein Ju-
bilªum in besonderer Weise zu feiern, in-
dem die alte ĂPapiriñ in w¿rdiger Form mit 
Living Memory verabschiedet werden soll. 
Das bedeutet, dass man Ădurch k¿nstleri-
sches, gestalterisches und kuratorisches 
Handeln an die j¿ngere Geschichte der 
Papierfabrik Zwingen erinnertñ, erklªrt die 
k¿nstlerische Leiterin von Living Memory, 
Barbara van der Meulen, Dozentin an der 
Fachhochschule f¿r Gestaltung und Kunst 
(HGK), Basel. 
 
Die Idee von Living Memory, das in enger 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
f¿r Gestaltung und Kunst, Basel erarbeitet 
wurde, stiess von Beginn weg auf ein 
grosses Interesse. Auf einen Aufruf mel-
deten sich im vergangenen Jahr 72 K¿nst-
lerinnen und K¿nstler mit einem Konzept 

einer k¿nstlerischen Intervention im Areal 
der ĂPapiriñ. 20 von ihnen wurden von ei-
ner Fachjury ausgewªhlt, dieses zu reali-
sieren. Ebenfalls schlossen sich Klassen 
der Sekundarschule Zwingen und des 
Gymnasiums Laufen dem Projekt an. Mit-
getragen wird es ebenso vom Kulturforum 
Laufen und Ortsvereinen. Z¿gig wurde 
das Projekt vorangetrieben bis zur aktuel-
len Ăheissen Phaseñ, bei der die einzelnen 
Beitrªge realisiert und der gesamte Ablauf 
von Living Memory konkretisiert wurde. 
 
Die Papierfabrik Zwingen hat uns Initian-
ten ein zeitweiliges unentgeltliches Gast-
recht gegeben und uns im Rahmen der 
Mºglichkeiten unterst¿tzt. Daf¿r mºchte 
ich mich  bedankenñ, unterstreicht der 
Prªsident des OK Living Memory, Markus 
Jermann. 
 

Es zeigte sich, dass zur Umsetzung aller 
Aktivitªten ein umfangreiches Sicherheits-
konzept ber¿cksichtigt werden muss, das, 
entgegen unseren Annahmen, deutlich 
aufwªndiger ausfªllt. Damit verbunden 
sind Einschrªnkungen bei der Projek-
tumsetzung und hohe Zusatzkosten. 
ĂDamit wird unser Budget gesprengt, das 
heisst, der zu finanzierende Sicherheits-
aufwand ¿bersteigt unsere Mºglichkeitenñ, 
bilanziert der Prªsident des Schlossver-
eins Zwingen und Prªsident des OK 
Living Memory, Markus Jermann. 
 
Die f¿r alle ebenso schmerzhafte wie be-
dauerliche Entwicklung f¿hrte zur ¦ber-
pr¿fung des Projektes und dessen Verla-
gerung, seiner ĂTransmissionñ, aus der 
ĂPapiriñ in die angrenzenden Areale. Die-
se wird durch den Schlossverein und die 
Gemeinde Zwingen ermºglicht, Ădie uns 
eine grossz¿gige und vielseitig zu bespie-
lende Flªche entlang des eingezªunten 

Gemeinderat  
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und unzugªnglichen Fabrikareals f¿r ei-
nen Ausstellungsparcours zur Verf¿gung 
stellenñ, freut sich Barbara van der Meu-
len. Insbesondere werden das Schlossa-
real, Teile der Gemeindeverwaltung, aber 
auch das frei zugªngliche Birsareal und 
die Etzmatt Living Memory zur Verf¿gung 
stehen. 
 
Derzeit laufen Abklªrungen mit allen Be-
teiligten, insbesondere den K¿nstlerinnen 
und K¿nstlern, wie die ĂTransmissionñ 
zeitgerecht umgesetzt werden kann. 
Durch die Neuausrichtung wird das ge-
plante Buchprojekt zusªtzlich aufgewertet, 
indem es nebst den zu dokumentierenden 
Elementen, neu auch auf die j¿ngste Ent-
wicklung eingehen kann, Ăim Sinne eines 
Konzeptes, das Buch als virtuellen Aus-
stellungsraum zu begreifen, das die physi-
schen und reellen Grenzen des Projektes 
im Medium āPapieró ¿berwindetñ, betont 
die k¿nstlerische Leiterin. Erfreulich ist 
auch, dass trotz der ĂTransmissionñ der 
Zeitplan eingehalten werden kann. Living 
Memory wird mit der Preview am Freitag, 
28. August starten, gefolgt von der Vernis-
sage von Samstag 29. August und der 
Finissage und Buchvernissage von Sams-
tag 12. September. 

 

Zwingen sucht den Weg in die Zukunft  

Zwischenbericht 
 
Unter dem oben genannten Titel ist das 
Projekt gut angelaufen. Das Ziel des Pro-
jekts besteht darin, zusammen mit den 
Zwingnerinnen und Zwingner ¿ber die 
Herausforderungen der Gemeinde zu dis-
kutieren und eine Stossrichtung zu erar-
beiten, wohin sich die Gemeinde in nªhe-
rer Zukunft entwickeln soll. Die Gemeinde 
ist gefordert, im Rahmen des Gemein-
destrukturgesetzes des Kantons Basel-
land einerseits und der Erarbeitung des 
Zukunftsbilds Laufental/Thierstein im Rah-
men des Agglomerationsprogramms Ba-
sel andererseits, das Gemeindeprofil zu 
schªrfen. Dem Gemeinderat ist ein selbst-
bewusstes Auftreten unserer Gemeinde in 
der Region wichtig. Um das zu erreichen, 
sind die Ansichten und Meinungen der 
Bevºlkerung zu verschiedenen Sachthe-
men ein wichtiger Baustein auf dem Weg 
in die Zukunft.  
 

Im Mªrz 2015 wurde im Dorfblatt ¿ber 
das Projekt informiert und am 18. Mªrz 
fand die Orientierungsversammlung statt, 
an welcher die Bevºlkerung ¿ber ver-
schiedene Sachthemen informiert wurde, 
welche der Gemeinderat mit der Bevºlke-
rung diskutieren will. Nach der Orientie-
rungsversammlung wurde die Bevºlke-
rung eingeladen, an einer Umfrage teilzu-
nehmen. In alle Haushalte wurden Frage-
bºgen verteilt, mit Fragestellungen wel-
che auf einer zuvor erarbeiteten SWOT-
Analyse der Stªrken, Schwªchen, Chan-
cen und Risiken in der Gemeinde Zwin-
gen  

Juni 2015 
Gemeinderat  
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Erste Erkenntnisse aus der Umfrage 
 
Die Auswertung der Fragebºgen ergab ein 
Bild davon, wie die Bevºlkerung die At-
traktivitªt der Gemeinde sowie die Stªr-
ken, Schwªchen, die Chancen und die 
Risiken einschªtzt und welche Themen 
die Bevºlkerung in Zwingen zurzeit am 
meisten beschªftigen.  
Die Attraktivitªt der Gemeinde Zwingen 
zeichnet sich gemªss der Bevºlkerung 
durch die gute Anbindung mit dem ºffentli-
chen Verkehr, die schnelle Erreichbarkeit 
der Basler Agglomeration, die naturnahe 
Umgebung und das gute Schulangebot 
aus. 
 
Die grºssten Schwªchen sind der hohe 
Durchgangsverkehr und die Sicherheits-
probleme auf den Kantonsstrassen. Zu-
dem werden auch das schlechtstrukturier-
te Bahnhofsareal, das l¿ckenhafte Gastro-
nomieangebot sowie die hohe Schulden-
last negativ bewertet. Chancen f¿r die Ge-
meinde sieht die Bevºlkerung in einer 
qualitªtsvollen Entwicklung des Papieria-
reals und der Beplanung des Bahnhofare-
als. Zudem bestehen Chancen in der Auf-
wertung der Verkehrsachsen f¿r den 
Langsamverkehr (Velo- und Fusswege) 
sowie in der Gestaltung der Kernzone auf 

Basis des Gesamtplans Neugestaltung 
Dorfstrasse. Nach Ansicht der Bevºlke-
rung ist ein grosses Risiko, dass der Kan-
ton Investitionen in die Verkehrssicherheit 
verschleppt. Zudem werden die mºgliche 
Schliessung von Dorflªden und Restau-
rants, die Belastung des Gemeindehaus-
halts durch zusªtzliche Investitionen sowie 
der fehlende ĂMut zur Verªnderungñ und 
das tradierte Festhalten am Bisherigen als 
Risiko f¿r die Gemeinde eingeschªtzt. 
 
Im Rahmen des Gemeindewordshops, 
welcher am 6. Juni 2015 stattfindet, wird 
eine Auswahl dieser Themen mit der Be-
vºlkerung diskutiert und die Auswirkungen 
auf die Gemeinde werden eine vertiefte 
Analyse erlauben. Wªhrend sie die Ge-
meindenachrichten in den Hªnden halten 
lªuft bereits die Auswertung der Ergebnis-
se aus dem Workshop. Dabei geht es da-
rum, wie die Gemeinde die Stªrken erhal-
ten, die Schwªchen vermindern, die Chan-
cen nutzen und die Risiken vermeiden 
kann. 
 
Die Ergebnisse des Workshops und der 

Umfrage fliessen sowohl in das Raument-

wicklungskonzept, die Regionalplanung 

und in die Revision der Dorfkernplanung 

ein. F¿r die Dorfkernplanung werden paral-

Gemeinderat  

Der R¿cklauf war erfreulich hoch und be-
trug ca. 210 ausgef¿llte Fragebºgen. Die 
Umfrage kann als reprªsentativ bewertet 
werden, da sich die Antworten der mitwir-
kenden aus allen Alterssegmenten zusam-

mensetzen. Das Altersspektrum der teil-
nehmenden Personen, deckt sich nahezu 
mit dem demografischen Altersprofil in 
der Gemeinde.  
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Projektablauf 

Juni 2015 
Gemeinderat  

tagte Laufentalerinnen und Laufentaler via 
Keramik Laufen AG (H¿ttenmoser Cate-
ring) tªglich wames Mittagessen nach 
Hause geliefert bestellen. 
 
Genauere Infos: T 061 765 74 09 oder M 
076 340 03 95. 
 
Ebenfalls die Pro Senectute Breitenbach 
liefert Fertigessen ins Laufental. Details 
erhalten Sie unter: T 061 783 91 50 oder 
061 781 12 75. 
 
Gemeinderat Zwingen 

Die ĂFachkommission Alterñ (FAKA) der 
Laufentaler Gemeinden informiert ¿ber 
Neuerungen, was den Mahlzeitendienst 
betrifft. 
 
Die Gemeinden sind verpflichtet zu si-
chern, dass Angebote vorhanden sind. In 
einzelnen Gemeinden funktioniert das 
bisher sehr gut, z.B. ¿ber Gastronomie-
betriebe, und soll auch so weiterhin be-
stehen. 
 
Zusªtzlich zu den schon vorhandenen 
Angeboten machen wir Sie auf eine Er-
weiterung aufmerksam: So kºnnen be-

Mahlzeitendienst Senioren  

lel dazu die Grundlagen erarbeitet, damit 

die veraltete Planung aus dem Jahr 1981 

mºglichst rasch revidiert werden kann. 

Beim Raumentwicklungskonzept handelt 

es sich um eine Gesamtschau der rªumli-

chen Entwicklung im ganzen Gemeindege-

biet. Die aus dem gesamten Prozess 

ĂZwingen sucht den Weg in die Zukunftñ 

gewonnenen Erkenntnisse fliessen in das 

Dorfentwicklungskonzept ein und bilden 

die Grundlage und eine bessere Pla-

nungssicherheit f¿r die weitere Entwick-

lung der Gemeinde im Sinne eine Leitlinie 

f¿r den Gemeinderat. 
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Erdgas in Zwingen  

Die Gemeinde Zwingen und die GASAG, 
Erdgas AG, Laufental-Thierstein mºchten 
das Gas nun auch in Zwingen-Dorf anbie-
ten. Um das Gasnetz wirtschaftlich betrei-
ben zu kºnnen, m¿ssen gen¿gend Haus-
anschl¿sse erstellt und ans Netz ange-
schlossen werden. F¿r die Gemeinde und 
f¿r die Liegenschaftsbesitzer/innen, wªre 
es eine enorme infrastrukturelle Verbesse-
rung. 
 
Der Einsatz von Erdgas als Energietrªger 
hat einige Vorteile, wie: 
 
Ý geringere Kosten ï Investition-, 

Unterhalts- und Energiekosten spre-
chen f¿r Erdgas 

Ý praktisch kein Aufwand f¿r Bestel-
lungen oder Vorrªteanlegen ï 
Raumgewinn durch den Wegfall des 
¥ltanks 

Ý platzsparend - Die Heizung lªsst 
sich auf kleinstem Raum unterbrin-
gen 

Ý geringer Energieverbrauch Ein-
sparungen bis zu 30%, durch hºhe-
ren Wirkungsgrad der neuen Anlage 

Ý umweltfreundlich ï Dank geringe-
rem CO2-Ausstoss 

 
Wollen Sie noch mehr CO2 einsparen, 
ohne zusªtzliche Kosten in die Heizungs-
anlage zu investieren? Unser Erdgas-
Produkt, das mit 5% Biogas angereichert 
ist, ermºglicht Ihnen noch etwas mehr f¿r 
die CO2-Bilanz zu tun und ist erst noch 
von der CO2-Abgabe befreit. 

Gemeinderat  

Damit besteht f¿r Sie die Mºglichkeit, Ihre 
Liegenschaft oder Ihren Betrieb an das 
Erdgasnetz anzuschliessen.  
Erdgasnetzbau in Etappen 
 
Leitungsf¿hrung: Siehe Netzplan 
 
Der Ausbau erfolgt in zwei Etappen. 1. 
Etappe, voraussichtlicher Baubeginn 
2016 und dauert ca. 6-8 Monate 
 
Die 2. Etappe wird je nach Stand der 
¦berbauungsprojekte in angriff genom-
men. 
 
Die Parameter der 1. Etappe sind wie 
folgt: 
1. Etappe. 
Netzlªnge: 780 Meter 
Gasabsatz: 2800 MWh 
Baustart: 2016 
Dauer: ca. 6-8 Mt. 

 
Interessiert? 
 
Gerne pr¿fen wir f¿r Sie die Mºglichkeit 
eines Erdgasanschlusses Ihrer Liegen-
schaft und stehen f¿r Fragen und Anre-
gungen gerne zur Verf¿gung. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die 
Projektleitung der GASAG (Valentin Sig-
ner 061 415 45 21 / E-Mail: 
v.signer@ebm.ch) oder senden bitte den 
nachstehenden Talon an die Gemeinde-
verwaltung Zwingen, z.H. von Herrn S. 
Borer. 

 Ich/Wir sind interessiert an einem Erdgasanschluss und w¿nschen eine 
kostenlose Offerte 

 
 Nein, wir haben zurzeit kein Interesse 

 
Nameééééééééééééééééééééééééééééé.. 
 
Vornameéééééééééééééééééééééééééééé 
 
Strasse / Nr. éééééééééééééééééééééééééé. 
 
Ï Heizºlverbrauch der letzten drei Jahre: 
 
ééééééééééééé.Liter/Jahr 
 
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. 

"   "   "   "   "   Talon bitte hier abtrennen  "   "   "   "   "  
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Gemeinderat  
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Neues aus dem Ressort öffentliche Dienste  

Geschªtzte Einwohnerinnen und Einwoh-
ner 
 
Das Departement ¥ffentliche Dienste hat 
einige kleinere Projekte in den letzter Zeit 
abgeschlossen, ¿ber die wir Sie hier infor-
mieren mºchten: 
 
Fussweg Verbindung zwischen der Au-
gust-Cueni-Strasse und der Alfred-
Scherrer-Strasse 
 
Die Fusswegverbindung entstand auf-
grund dessen, dass f¿r die Schulkinder 
des dortigen Gebietes ein sicherer Schul-
weg abseits der Hauptstrasse gesucht 
wurde. Die Gemeinde erwarb das ºffentli-
che Gehrecht auf der entsprechenden 
Parzelle. Der Fussweg war jedoch nie 
wirklich wintertauglich und wurde deshalb 
nun entsprechend mit einem neuen Belag 
versehen. Im oberen und unteren Ab-
schnitt wurde eine Treppe erstellt. Die 
Elemente um die Treppe mit Kinderwagen 
zu befahren sowie die Beleuchtung wer-
den bis Ende Juni 2015 fertiggestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Friedhof 
 
Die Sitzbªnke vor und im Friedhofgelªnde 
waren in einem schlechten Zustand und 
bereits schon verfault. Das Werkhofteam 
hat die verfaulten Bretter ersetzt und neue 
montiert. Sªmtliche Bªnke innerhalb des 
Friedhofes werden einer Neugestaltung 
unterzogen und sind im Budget 2016 vor-
gesehen. Die Bªnke ausserhalb des 
Friedhofgelªndes bleiben so bestehen. 

 
Unterf¿hrung Kugelweg / Weidenweg 
 
Die Beleuchtung vor den Eingªngen ist in 
einem schlechten Zustand. Die Bauver-
waltung hat versucht Ersatzteile f¿r die 
Beleuchtung zu beschaffen. Diese ist je-
doch so veraltet, dass keine Ersatzteile 
mehr beschafft werden kºnnen. Die Be-
leuchtungen sollen im Juni 2015 durch 
neue Beleuchtungskºrper ersetzt werden. 

Gemeinderat  
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Juni 2015 

Gemeinderat  

Fussweg Eichliplatz in die Dorfstrasse 
 
Der Fussweg welcher von den Parkplªtzen 
hinter dem alten Schulhaus zur Dorfstras-
se f¿hrt war in einem desolaten Zustand. 
Aufgrund  der mºglichen Unfallgefahr hat 
der Werkhof im Zusammenhang mit der 
Montage der neuen Spielgerªte auf dem 
Vorplatz (Spielplatz), den Weg mit einem 
Bagger aufgebrochen und zur neuen Tee-
rung vorbereitet. Der Weg wurde an-
schliessend mit einem neuen Belag verse-
hen wie auf den beigef¿gten Bildern er-
sichtlich ist. 
 
Laufende Projekte 
 
Wie schon in der vorherigen Ausgabe der 
Gemeindenachrichten erwªhnt, wird in der 
ganzen Gemeinde die alte ºffentliche Be-
leuchtung ausgetauscht. In nªchster Zeit 
steht der Beleuchtungsaustausch in der 
Dorfstrasse an. Die Holzmasten sind in die 
Jahre gekommen und m¿ssen durch neue 
Beleuchtungen ersetzt werden. Diese Be-
leuchtungskºrper sollen auch wieder kom-
patibel sein mit der Weihnachtsbeleuch-
tung des VVZ (Verschºnerungsverein 
Zwingen). Dabei wird auch die BKW Inves-
titionen in unsere Gemeinde tªtigen und 
einige Freileitungen entfernen und Be-
leuchtungen ersetzten. Dies kommt auch 
unserem Dorfbild wieder zu Gute.  
 
 
Pascal Cueni,  Departements Vorsteher ºffentli-
che Dienste 
 



Nachrichten aus der Gemeinde 

12 

 

Wissenswertes aus der Bauverwaltung  

Wie hoch darf eine Gr¿nhecke sein? Wie 
hoch darf ein Holz- oder Metallzaun sein? 
Unterliegen Bªume und Strªucher einem 
Grenzabstand? Welche Bauten sind be-
willigungspflichtig? Wann kommt ein 
Kleinbaugesuch zum Tragen? Darf ich 
Reklamen ohne Bewilligung aufstellen? 
D¿rfen Waldwege befahren werden? Fra-
gen die sich immer wieder ergeben. Ger-
ne mºchten wir den interessierten Zwing-
nerinnen und Zwingnern Antworten die 
am hªufigsten gestellten Fragen zukom-
men lassen. Es kann nicht alles ab-
schliessend erklªrt und aufgezeigt wer-
den, falls Sie unsicher sind, kºnnen Sie 
sich mit unserem Bauverwalter in Verbin-
dung setzen. Gerne wird Sie Sandro Bo-
rer (sandro.borer@zwingen.ch oder 061 
766 96 23) kostenlos beraten.  
 
Kleinbaugesuche: 
 
Untenstehend ein Auszug aus der Ver-
ordnung zum Raumplanungs- und 
Baugesetz (RBV) zum Thema Kleinbau-
gesuch und Bewilligungsfreie Bauten und 
Anlagen. Es handelt sich hierbei nicht um 
eine abschliessende Aufzªhlung oder 
Beantwortung, es soll lediglich f¿r eindeu-
tige Bauten und Anlagen zur Anwendung 
kommen. Bei den restlichen Bauten und 
Anlagen empfehlen wir ihnen, sich ¿ber 
die geltenden Bau- und Zonenvorschrif-
ten zu erkundigen. Dies ist besonders in 
Bezug auf Grenzabstªnde und Hºhen 
von Baukºrpern wichtig. 
 
Ä 92 Zustªndigkeit (Bauten und Anla-
gen, die dem kleinen Baubewilligungsver-
fahren der Gemeinden unterstehen) 
1. Der Gemeinderat erteilt Baubewilligun-
gen f¿r: 
 
Ä 92 Zustªndigkeit (Bauten und Anla-
gen, die dem kleinen Baubewilligungsver-
fahren der Gemeinden unterstehen) 
1 Der Gemeinderat erteilt Baubewilligun-
gen f¿r: 
 
a. freistehende Kleinbauten ohne Feue-
rungsanlagen innerhalb der ausgeschie-
denen Bauzonen, sofern die Kleinbaute 
nicht mehr als 12 mĮ Grundflªche und 
eine Hºhe von nicht mehr als 2.50 m ab 
bestehendem Terrain aufweist. 
b. Fahrnisbauten mit vor¿bergehender 

Zweckbestimmmung. 
c. Einfriedigungen zwischen Nachbarpar-
zellen sowie an Verkehrsflªchen mit Zu-
stimmung des jeweiligen Strasseneigent¿-
mers. 
d. Antennenanlagen f¿r Funk- und Fern-
sehempfang. 
e. Unterhaltsarbeiten und Renovationen 
an gesch¿tzten Gebªuden nach Anhºrung 
der Denkmalpflege. 
f. Unterhaltsarbeiten und Renovationen an 
Bauten und Anlagen in der Kernzone, in-
nerhalb eines Quartierplanes oder einer 
¦berbauung nach einheitlichem Plan. 
g. Umfangreiche Bauplatzinstallationen 
mit Kantinen und Schlafbaracken. 
 
2. F¿r forstliche Waldstrassen und Ma-
schinenwege sowie f¿r nicht-forstliche 
Kleinbauten und Kleinanlagen im Walda-
real gelten die Vorschriften der kantonalen 
Waldgesetzgebung. 
 
6.5 Bewilligungsfreie Bauten und Anlagen 
 
Ä 94 Bauten und Anlagen, die keiner 
Baubewilligung bed¿rfen 
 
1 Keiner Baubewilligung bed¿rfen: 
 
a. Bauten und Anlagen, die nach der eid-
genºssischen Gesetzgebung nicht der 
kantonalen Bauhoheit unterliegen. 
b. Unterhaltsarbeiten an Bauten und Anla-
gen, sofern diese nicht in der Kernzone, 
innerhalb eines Quartierplanes oder einer 
¦berbauung nach einheitlichem Plan lie-
gen oder an gesch¿tzten Gebªuden vor-
genommen werden. 
c. Geringf¿gige bauliche  nderungen im 
Innern von Gebªuden (ohne Aussenwir-
kung); 
d. Der Einbau von Haushaltapparaten und 
von Inneneinrichtungen nicht gewerblicher 
Art; 
e. * Solaranlagen, sofern diese nicht in 
einer Kernzone, einer Ortsbildschutzzone, 
einer Denkmalschutzzone oder auf einem 
Kultur- oder Naturdenkmal von kantonaler 
oder nationaler Bedeutung errichtet wer-
den sollen; 
f. St¿tzmauern bis maximal 1.20 m Hºhe 
generell sowie geringf¿gige Terrainverªn-
derungen im Rahmen der orts¿blichen 
Gartengestaltung.  
 

Amtliches  

mailto:sandro.borer@zwingen.ch
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Liegen (bewilligungsfreie) St¿tzmauern an 
einer Strasse, ist die Zustimmung des 
Strasseneigent¿mers einzuholen. 
g. Im orts¿blichen Rahmen Anlagen der 
Garten- oder Aussenraumgestaltung wie 
Wege, Treppen, Brunnen, Teiche, offene, 
ungedeckte Sitzplªtze, Gartenchemin®es, 
Sandkªsten und Planschbecken sowie 
ungedeckte Autoabstellpªtze etc. 
h. Umnutzungen in Gewerbezonen, falls 
dies mit geringen Auswirkungen auf Ver-
kehr und Umwelt verbunden ist. Diese 
sind der Baubewilligungsbehºrde anzuzei-
gen. 
 
2. Die Errichtung von baubewilligungsfrei-
en Bauten und Anlagen entbindet nicht 
von der Einhaltung aller ¿brigen Bauvor-
schriften. 
 
Ä 94a* Meldepflicht f¿r Solaranlagen 
1. Solaranlagen in Bau- und in Landwirt-
schaftszonen, die keiner Baubewilligung 
bed¿rfen, sind meldepflichtig. 
2. Die Meldung hat mindestens 30 Tage 
vor Baubeginn schriftlich an das Bauin-
spektorat zu erfolgen, bei welchem das 
Formular çMeldung Solaranlageè bezo-
gen oder vom Internet unter 
www.bauinspektorat.bl.ch heruntergela-
den werden kann. 
 
Holz- und Metallzªune / Sichtschutz-
wªnde 
 
Untenstehend ein Auszug aus dem 
Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) 
zum Thema St¿tzmauern und Einfriedi-
gungen. 
 
Ä 92 St¿tzmauern und Einfriedigungen 
 
1. St¿tzmauern und Einfriedigungen, wel-
che die Hºhe von 1.2 m nicht ¿bersteigen, 
d¿rfen an die Grenze oder mit schriftlicher 
Zustimmung der Nachbarschaft halbschei-
dig auf die Grenze gestellt werden. 
2. Ohne schriftliche Zustimmung der 
Nachbarschaft m¿ssen hºhere St¿tzmau-
ern und Einfriedigungen um das doppelte 
Mass ihrer ¦berhºhung von der Grenze 
zur¿ckgestellt werden. 
3. F¿r St¿tzmauern und Einfriedigungen, 
die keinen Durchblick gewªhren und die 
Hºhe von 2,5 m ¿berschreiten, gelten die 
Abstandsvorschriften zwischen Nachbar-
gundst¿cken. 
4. Die Hºhe der St¿tzmauern und Einfrie-
digungen wird vom tiefer liegenden Ter-

rain gemessen. 
5. F¿r Gr¿nhecken gelten die Vorschriften 
des Einf¿hrungsgesetzes zum Schweize-
rischen Zivilgesetzbuch. 
 
Gr¿nhecken / Bªume / Strªucher 
 
Untenstehend ein Auszug aus dem Ge-
setz ¿ber die Einf¿hrung des Zivilge-
setzbuches (EG ZGB) zum Thema 
Nachbarrecht. 
 
Ä 130 Einfriedungen 
1. G¿nhecken d¿rfen gegen den Willen 
der nachbarlichen Grundeigent¿merschaft 
nicht nªher als sechzig Zentimeter von 
der Grenze und nicht hºher als ihre drei-
fache Distanz von derselben gehalten 
werden. 
 
2. F¿r andere Einfriedungen gelten die 
Bestimmungen des Raumplanungs- und 
Baugesetzes vom 8. Januar 1998
[21] (RBG). 
 
Ä 131 Pflanzen 
 
1. Zwergobstbªume, andere Gartenbªu-
me, Zierstrªucher, kleine Zierbªume so-
wie Reben d¿rfen nicht nªher als einen 
halben Meter von der Nachbargrenze ent-
fernt gepflanzt werden. 
2. Einzelne Waldbªume, grosse Zierbªu-
me (wie Pappeln, Kastanienbªume und 
dergleichen), sowie Nussbªume d¿rfen 
auf ºffentlichen Plªtzen und in privaten 
Gartenanlagen um Wohnhªuser nicht nª-
her als sechs Meter von der Nachbar-
grenze entfernt gepflanzt werden. 
3.Obstbªume ( pfel, Birnen, Kirschen 
usw.) d¿rfen in offenem Land und gegen-
¿ber Reben nicht nªher als sechs Meter, 
in offenen Baumgªrten und Pflanzplªtzen 
nicht nªher als zwei Meter von der Nach-
bargrenze entfernt gepflanzt werden. 
4. ¦berragende  ste und eindringende 
Wurzeln fruchttragender Bªume hat die 
Nachbarschaft, soweit sie dadurch in der 
Ben¿tzung ihres Landes nicht gehindert 
wird, zu dulden. Sie hat aber ein Recht 
auf die an den ¿berragenden  sten wach-
senden Fr¿chte (Anries). 
 
 

Juni 2015 
Amtliches  

http://bl.clex.ch/frontend/versions/476/embedded_version_content#paragraphtext_content_fn_49768_21_c
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Ä 132 Wald 
 
1. Soweit Wald an Wald grenzt, ist die 
Marchlinie auf einen halben Meter nach 
jeder Seite hin offen zu halten. Dieser Ab-
stand gilt auch f¿r Neuanpflanzungen von 
Wald gegen¿ber bestehendem Wald einer 
anderen Eigent¿merschaft. 
2. Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist 
f¿r neue Waldanlagen auf bisher landwirt-
schaftlich genutztem Boden ein Abstand 
von sechs Metern von den Nachbargrund-
st¿cken, gegen¿ber Reben ein solcher 
von zehn Metern einzuhalten. 
 
Ä 133 Abweichende Vereinbarungen, 
Klage auf Beseitigung 
 
1. Im Einverstªndnis mit der Nachbar-
schaft kann von den Abstandsvorschriften 
gemªss Ä 130 und Ä 131 dieses Gesetzes 
abgewichen werden. Diese Vereinbarun-
gen bed¿rfen zur G¿ltigkeit der ºffentli-
chen Beurkundung und der Eintragung als 
Dienstbarkeit im Grundbuch. 
2. Klagen auf Beseitigung bzw. Zur¿ckset-
zung von neu gepflanzten Bªumen kºn-
nen nur wªhrend zehn Jahren seit der 
Pflanzung angehoben werden. 
 
Ä 134 Bªume lªngs ºffentlicher Stras-
sen und Plªtze 
 
1. Gegen¿ber Kantons- und Gemein-
destrassen soll die Entfernung der Bªume 
vier Meter vom Strassenrand betragen; 
Ausnahmen kºnnen durch die Bau- und 
Umweltschutzdirektion bzw. durch den 
Gemeinderat gestattet werden. Der Stras-
senverkehr darf in keiner Weise beein-
trªchtigt werden. 
2. Kanton und Gemeinden sind berechtigt, 
ºffentlichen Strassen und Plªtzen entlang 
Bªume zu pflanzen, auch wenn die in Ä 
131 und Ä 132 dieses Gesetzes vorge-
schriebenen Abstªnde von den Nachbar-
grundst¿cken nicht vorhanden sind. 
 
Reklamen 
 
Das Anbringen von Reklame/Werbung 
innerhalb des Gebietes der Gemeinde 
Zwingen ist bewilligungspflichtig. Auf der 
Homepage kºnnen Sie ein entsprechen-
des Gesuchsformular herunterladen oder 
am Schalter der Gemeindeverwaltung 
abholen. Auf dem Gesuchformular ist der 
beschrieben, welche Unterlagen / Plªne 
zusªtzlich eingereicht werden m¿ssen. 

Die gesammelten Unterlagen kºnnen Sie 
danach der Gemeindeverwaltung Zwin-
gen zukommen lassen. Nach einer ein-
gehenden Pr¿fung wird Ihnen der Ent-
scheid inkl. der berechneten Bewilli-
gungsgeb¿hren zugestellt. 
 
Befahren von Waldwegen 
 
Untenstehend ein Auszug aus dem Bun-
desgesetz ¿ber den Wald (WaG) zum 
Thema befahren von Waldwegen. 
 
Art. 14 Zugªnglichkeit 
1. Die Kantone sorgen daf¿r, dass der 
Wald der Allgemeinheit zugªnglich ist. 
2. Wo es die Erhaltung des Waldes oder 
andere ºffentliche Interessen, wie na-
mentlich der Schutz von Pflanzen und 
wildlebenden Tieren erfordern, haben die 
Kantone: 
a. f¿r bestimmte Waldgebiete die Zu-
gªnglichkeit einzuschrªnken; 
b. die Durchf¿hrung von grossen Ver-

anstaltungen im Wald einer Bewilligung 
zu unterstellen. 
 
Art. 15 Motorfahrzeugverkehr 
1. Wald und Waldstrassen d¿rfen nur zu 
forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen 
befahren werden. Der Bundesrat regelt 
die Ausnahmen f¿r militªrische und an-
dere ºffentliche Aufgaben. 
 
2. Die Kantone kºnnen zulassen, dass 
Waldstrassen zu weiteren Zwecken be-
fahren werden d¿rfen, wenn nicht die 
Walderhaltung oder andere ºffentliche 
Interessen dagegen sprechen. 
 
3. Die Kantone sorgen f¿r die entspre-
chende Signalisation und f¿r die nºtigen 
Kontrollen. Wo Signalisation und Kontrol-
len nicht gen¿gen, kºnnen Barrieren an-
gebracht werden. 
 
Der Bauverwaltung ist es ein persºnli-
ches Anliegen, der Bevºlkerung die offe-
nen Fragen zu beantworten und ¿ber die 
geltenden Rechte zu informieren. Haben 
Sie Fragen oder Ideen deren Beantwor-
tung der Allgemeinheit ebenfalls dienen 
w¿rde? Gerne kºnnen Sie uns diese zu-
kommen lassen, wir werden versuchen, 
diese in einer der kommenden Gemein-
dezeitungen zu beantworten. 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910255/index.html#a14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910255/index.html#a15
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Zurückschneiden von Sträuchern und Hecken  

Im Fr¿hjahr und Sommer, wenn die Vege-
tation einsetzt, zeigen sich die Strªucher 
von ihrer schºnsten Seite. Strªucher kºn-
nen aber auch eine Gefahr darstellen, 
wenn sie in den Strassenraum ragen oder 
die Sichtverhªltnisse bei Einm¿ndungen, 
Kurven und Kuppen behindern. Die Lie-
genschaftsbesitzerInnen sind daf¿r ver-
antwortlich, dass Bªume und Strªucher 
welche sich auf ihrem Grundst¿ck befin-
den, den Strassenverkehrssicherheit nicht 
beeintrªchtigen. Insbesondere sind die 
Pflanzen so zur¿ck zu schneiden, dass 
folgende Punkte jederzeit erf¿llt sind: 
 
¶ Das gesetzlich vorgeschriebene 
Lichtraumprofil wird eingehalten. Die-
ses muss mindestens 4.50 m ¿ber der 
Fahrbahn, bzw. 2.50 m ¿ber dem Trot-
toir gehalten werden. 

¶ Das Lichtraumprofil bedrohende Ast-
werk (Sturm, Schneelast) ist entfernt. 

 
¶ Die Wirkung der ºffentlichen Beleuch-
tung wird nicht beeintrªchtigt. 

 
¶ Die Sicht auf Strassensignale und -
tafeln wird nicht beeintrªchtigt. 

 
Gr¿nhecken d¿rfen gegen den Willen der 
nachbarlichen Grundeigent¿merschaft 
nicht nªher als 60 cm von der Grenze und 
nicht hºher als ihre dreifache Distanz von 
derselben gehalten werden. 
 
Der Gemeinderat ist befugt, nach erfolglo-
ser Aufforderung der Eigent¿merschaft, 
diese Massnahme auf deren Kosten vor-
nehmen zu lassen (Polizeireglement Ä15). 
 

Gemeindeverwaltung Zwingen 
 

Juni 2015 
Amtliches  
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Hilfe bei Wespen ðund Hornissennestern  

Bei der St¿tzpunktfeuerwehr Laufental 
finden Sie eine Fachperson (Tel. 061 761 
11 44) welche Ihnen gegen Geb¿hr bei 

der Entfernung von Wespenï oder Hornis-
sennestern behilflich ist. 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Was tun bei Bienenschwärmen?  

Falls Ihnen ein Bienenschwarm um das 
Haus fliegt, kºnnen Sie Walter Meier,  

Tel. 061 761 67 25 anrufen. Er wird die 
notwendigen Massnahmen einleiten. 

 
Gemeindeverwaltung Zwingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Donnerstag, 10. September 2015 Standort: Bahnhof in Zwingen - ab 9.00 Uhr  

Alteisen -Entsorgung  

Mittwoch, 23. September 2015 
 
Die frankierten G¿ter bitte gut sichtbar am 
oben erwªhnten Datum bis 7.00 Uhr de-
ponieren. Es d¿rfen keine Elektrogerªte 
wie K¿hlschrªnke, Computer, usw. der 
Sperrgutabfuhr mitgegeben werden.  

Die Vignetten kºnnen in der Bªckerei An-
klin & Stebler und bei der Poststelle Zwin-
gen bezogen werden. 

Sperrgutabfuhr  

Montag, 24. August 2015 
 
Das Altpapier wird von Haus zu Haus (ab 
7.00 Uhr gut sichtbar deponiert) bzw. 
bei den Mehrfamilienhªusern an den Keh-
richtsammelstellen abgeholt (Wo andere 

Regelungen gelten, wurden die Anwohne-
rinnen und Anwohner schriftlich informiert). 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

Nächste Altpapiersammlung  
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Gerne mºchten wir alle Einwohner und 
Einwohnerinnen auf unseren 
ĂWaldsamichlausñ aufmerksam machen.  
 
Dieses Jahr laden wir alle herzlich am 

Sonntag, 29. November 2015 ab ca. 10.30 
Uhr zu einem gem¿tlichen Beisammensein 
ein.  
 
Mªnnerriege Zwingen 

Vorinformation Männerriege Zwingen  

Juni 2015 

Ferien ñ Sind Ihre Ausweise noch gültig?  

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor den 
Ferien, ob Ihre Ausweise noch g¿ltig sind. 
Die Bestellung neuer Dokumente dauert 
ca. 10 Arbeitstage. 
 
Weitere Ausk¿nfte erteilen Ihnen gerne 
die Gemeindeverwaltung oder das Pass- 
und Patentb¿ro Basel-Landschaft in 
Liestal. 
 
Bitte nicht vergessen: 
 
Bei der Gemeindeverwaltung kºnnen nur 
noch Identitªtskarten beantragt werden.  

Pass- oder Kombiantrªge (Pass und Iden-
titªtskarte) m¿ssen Sie beim Pass- und 
Patentb¿ro unter 061 552 58 69 oder un-
ter www. Schweizerpass.ch direkt bean-
tragen.  
 
Haben Sie noch Fragen? Bitte rufen Sie 
uns an unter der Nummer 061 766 96 36. 
 

Gemeindeverwaltung Zwingen 

Seniorenanlässe 2015  

Senioren-Nachmittag 
Chlause-Hock 
 
Einladungen folgen mit separater Post. 

Mittwoch, 30. September 2015 
Donnerstag, 10. Dezember 2015 
 

Pro Senectute Zwingen 

Jeden 3. Mittwoch im Monat kocht Frau 
Erna R¿egger im Cafe Sunneschyn ein 
leckeres Mittagessen f¿r unsere Senioren. 

Anmeldung erw¿nscht:  
Erna R¿egger, Tel. 079 485 66 24 
 

Erna R¿egger und Pro Senectute Zwingen 

Mittagessen für Senioren  
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Information über durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen  

Datum  Strasse  Fahrtrichtung  V max 
Km/h  

Kontrollzeitraum  Anz. FZ  ¦bertretungen  

von  bis Anzahl in % 

06.03.2015 Baselstrasse Laufen I Aesch 50 09:01 11:01 1735 55 3.2% 

13.03.2015 Laufenstrasse Laufen I Aesch 50 09:12 10.27 1121 173 15.4% 

23.03.2015 Baselstrasse Laufen I Aesch 50 16:37 18:07 1599 65 4.1% 

Kontrollstunden: 04:45  

06.04.2015 Laufenstrasse Laufen I Aesch 50 15:11 16:46 1191 178 14.9% 

16.04.2015 Hinterfeldstrasse Brislach I Zwingen 50 15:22 16:37 887 18 2.0% 

28.04.215 Baselstrasse Laufen I Aesch 50 10:15 12:00 1548 47 3.0% 

Kontrollstunden: 04:35  

05.05.2015 Baselstrasse Laufen | Aesch 50 13:17 14:47 1470 52 3.5% 

11.05.2015 Laufenstrasse Laufen I Aesch 50 14:16 15:46 1461 51 3.5% 

Kontrollstunden: 03:00  

Amtliches  
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Sommerlager: Forschungssemiar zum Thema ă Zeitreiseò 

Wir von der Internationalen Zeitfor-

schungsbehºrde (IZFB), laden zu unse-

rem jªhrlichen Forschungsseminar zum 

Thema ĂZeitreiseñ ein. 

 

Das Seminar wird vom 4. bis 11. Juli 2015 

in Sºrenberg (LU) stattfinden. In dieser 

Woche werden wir eng mit der Jubla 

Zwingen zusammenarbeiten, es werden 

also auch vertraute Gesichter im For-

schungsteam vertreten sein. 

 

Gemeinsam mit den ca. 30 jungen und 

wissbegierigen Forscher und Forscherin-

nen aus Zwingen und der Region, werden 

wir uns wªhrend einer Woche mit der 

hoch interessanten Thematik der Zeitreise 

auseinandersetzen und hoffen, in diesem 

Forschungsgebiet weitere wissenschaftli-

che Meilensteine zu erreichen. 

Wir von der IZFB hoffen auf eine informa-

tive Woche und sind davon ¿berzeugt, 

dass die teilnehmenden Forscher und For-

scherinnen mit viel neuem Wissen aus 

dem Seminar zur¿ckkehren werden. 

 
Im Namen der IZFB und der Jubla Zwingen, Beat 

Hªner 

 

Wichtig: Es hat noch freie Seminarplªtze! 

Anmeldung und weitere Infos zur Jubla 

Zwingen und dem Forschungsseminar: 

www.jubla-zwingen.jimdo.com 

Mitteilungen  
Juni 2015 

http://www.jubla-zwingen.jimdo.com
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Unsere FASNACHT 2015 ăSa-Muh -Raiò 

Es ist jetzt auch schon wieder eine Weile 
her, aber wir mºchten trotzdem noch ¿ber 
unsere Fasnacht berichten und zwar ¿ber 
die gesamten sechs Fasnachtstage. 
 
Die Fasnacht beginnt f¿r uns am 
ĂSchmutzige Donschtigñ mit der traditio-
nellen Chesslete - an anderen Orten auch 
ĂMorgestraichñ genannt. Um 5:30 Uhr zo-
gen die weissen Gestalten durchs Dorf, 
um den Fasnachtsbeginn 
Ăeinzutrommelnñ. Anschliessend erwartete 
uns der VVZ Verschºnerungsverein Zwin-
gen schon mit feiner Mehlsuppe oder ei-
nem frischen Brotweggli, was wir ihm mit 
einem Stªndchen verdankten. Am Abend 
ging unser Programm weiter mit einem 
Auftritt am Guggenkonzert in Dornach. 
Das Wetter war auf unserer Seite und wir 
hatten einen guten Auftritt. Mit unseren 
Liedern und Bewegungsablªufen konnten 
wir das Publikum mitreissen. Den zweiten 
Auftritt an diesem Abend hatten wir kurz 
nach Mitternacht in Grindel am Masken-
ball. Die Turnhalle war gestossen voll und 
die Stimmung war super. Nach einigen 
Liedern und viel Jubel durften wir dann die 
B¿hne verlassen. Einige mussten nach 
Hause und die Anderen genehmigten sich 
noch einen Drink an der Bar. 
 
Am FAFRI (Fasnachtsfreitag), dem zwei-
ten Tag unserer Fasnacht, fuhren wir 
abends nach Baden ans Guggenkonzert. 
Wir nahmen dieses Jahr zum ersten Mal 
daran teil und es war richtig gut. Wir wur-
den herzlich empfangen und hatten einen 
tollen Auftritt. Es hªtte lediglich ein, zwei 
Zuschauer mehr haben kºnnen aber den-
noch konnten wir f¿r das vorhandene Pub-
likum f¿r ausgelassene Stimmung sorgen. 
Um 01.00 Uhr wurden wir von Fred mit 
dem Car nach Hause gebracht, damit wir 
uns noch etwas f¿r den Fasnachts-
samstag in Zwingen ausruhen konnten. 
 
Dann war es soweit: Am Samstagnachmit-
tag um Punkt 14.00 Uhr erºffneten wir mit 
unserem neuen und selbst designten Sa-
Muh-Rai Kost¿m den Umzug und somit 
die Zwingner Dorffasnacht. Das Wetter 
war seit der Chesslete auf unserer Seite 
und so auch an diesem Samstag. Bei 
strahlendem Sonnenschein und fr¿hlings-
haften Temperaturen verfolgten einige 
Zuschauer den Umzug durchs Dorf. Beim 
anschliessenden Kindermaskenball durf-

ten die Chummerbuebe, Schwitzchªschte 
und wir unsere St¿cke vortragen und die 
viele Familien und Kinder unterhalten. 
Helene und Thierry servierten viele Lecke-
reien in der Festwirtschaft. Ein herzliches 
Dankeschºn an die beiden und an alle 
Familien, welche jedes Jahr an der Kin-
derfasnacht teilnehmen. 
Am Abend fuhren wir mit dem Car nach 

Rheinfelden. Dort wurden wir von einem 
Fasnªchtler aus dem OK-Team herz-
lichst empfangen. Wir spielten drei Auf-
tritte auf unterschiedlichen B¿hnen und 
haben Rheinfelden so richtig eingeheizt. 
Um 23:10 Uhr fand ein Fackelumzug 
statt, an dem wir mitlaufen durften und 
der von viel Feuerwehrpersonal abgesi-
chert wurde. Danach waren wir reif f¿r 
eine Stªrkung und haben uns in einer 
Bar bei einer heissen Schoggi oder ei-
nem Frosch aufgewªrmt. Um 2 Uhr hol-
te uns Fred und fuhr uns m¿de aber mit 
grosser Vorfreude auf den Fasnachts-
sonntag nach Zwingen zur¿ck. 
 

Mit dieser guten und ausgelassenen Stim-
mung der vergangenen Tage machten wir 
uns am Sonntag auf den Weg an die drei-
tªgige Laufener Fasnacht. Am Nachmittag 
liefen wir wieder bei strahlendem Wetter 
am Umzug mit. Anschliessend stªrkten wir 
uns bei einem leckeren Nachtessen im 
Zemp, um danach bis nach Mitternacht 
durch die Gassen zu ziehen, um da und 
dort ein Platzkonzert zu geben. Am Mon-
tagabend erºffneten wir mit unserem Auf-
tritt das jªhrliche Guggenkonzert auf dem 
Rathausplatz. Auch an diesem Abend 
spielten wir jeweils noch in den Gassen 
und gaben Platzkonzerte. Dann am Diens-
tag, dem letzten Tag unserer Fasnacht, 
machten wir nochmals die zwei Durchgªn-
ge am Umzug mit. Nach einer angeneh-
men Verschnaufpause und einem sehr 
leckeren Abendessen in der Traube fuh-
ren wir nochmals nach Laufen zur¿ck, um 
beim ĂGªssleñ und am Monsterkonzert mit 
allen Guggenmusiken die Fasnacht 2015 
langsam ausklingen zu lassen. Finales 
Ende der Fasnacht war f¿r alle, die es bis 
dahin schafften wach zu bleiben, um 5:30 
beim Kern Mutti im Kern, bei einem 
ĂBirsguggerbollªñ. :-) 

 

DôLumpesammler Zwingen, Deborah Dunkel 
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